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über

die Verhandlungen
des

XVI . Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Vierzehnte Sitzung.

Oldenburg , den 22 . Februar 1870 . Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung : I) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. den Ausbau des Eisenbahnnetzes im Herzoglhum Oldenburg.
2) Desgl. des Gesetzentwurfs für das Herzogtum Oldenburg, betr. die Zwangsarbeitsanstalt zu Vechta.
3) Tesgl. des Gesetzentwurfs für das Großherzogthum, betr. die Eichungsbehörden.
4) Desgl. des Gesetzentwurfs für das Großherzogthum, betr. die Unterstützung der bedürftigen Familien

zum Dienste einberufener Mannschaften der Reserve re.
5) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. Uiiterstülzung zur Fortsetzung und Vollendung des

Grimm'schen deutschen Wörterbuchs-
6) Desgl., betr. die Petition des Pächters Graalss  zu Garms um Bewilligung der erforderlichen

Reparatur- bezw. Vergrößerungskostender zum Vorwerk Nr. V. zu GarmS gehörigen Scheune.
7) Desgl., betr. die Petition des Gcmcinderaths zu Schwei wegen Chausseeanlage von Strückhausen nach

Stollhamm.
8) Desgl-, betr. die Petition mehrerer Eingesessenen im nordwestlichenTheil JevcrlandS um Anlegung

einer Chaussee von Jever nach Carolinensiel.
9) Desgl., betr. die Petition des Gemeinderaths zu Steinseld, betr. Bau einer Chaussee von Steinfeld in

der Richtung auf Diepholz.
10) Desgl., betr. die Petition mehrerer Grundbesitzer zu Neuenfclde, betr. Bau einer Chaussee von Neuen-

felde bis zur Chaussee auf der Nordermoorer Hellmer.
11) Desgl. über die Petitionen des Magistrats zu Delmenhorst, des Gemeinderaths zu Hatten und des

Gemeinderaths zu Ganderkesee, betr. Zuschuß aus der Landeskasse zu der Vergütung für Verpflegung
cinquartirter Soldaten.

12) Desgl. über das Schreiben Großherzoglicher Staalsregierung, betr. Verkauf der s. g. zweiten Burg-
Wiese bei Vechta.

13) Desgl. über die Petition des Schulausschusses der lutherischen Schulgemeinde der Stadt Wildeshausen,
betr. Bewilligung eines Zuschusses aus der Landeskasse für die höhere Bürgerschule daselbst.

Vorsitzender: Präsident Hüll mann.

Am Ministertisch: der Minister von Berg,  die Ne-
gierungkommissärc Steche , M utzen dech er , Jansen,
Römc  r.

Vom Schriftführer Strodihoff  wurde das Protokoll
der vorigen Sitzung verlesen. Dasselbe wurde genehmigt.

Eingänge:
1) Petition von 387 Bürgern Obersteins, betr. die Er¬

richtung einer gemeinschaftlichen höheren Lehranstalt
für Overstein und Idar . (An den Finanzausschuß.)

2) DeSgl. des Pachters F. R. Bruns  zu Sccfeld, betr.
Bewilligung von Baukosten zur Erbauung neuer Ge¬
bäude auf dem Staatsgute Hohenhausen. (An den¬
selben Ausschuß.)

3) Desgleichen des Stadtmagistrats zu Oldenburg, betr.
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Wegfall der Bedingung, daß das Schulgeld für
Kinder Auswärtiger, welche die höhere Bürgerschule
besuchen, nicht höher, als für Kinder aus der Stadt
Oldenburg bestimmt werde, (An denselben Ausschuß,)

4) Desgleichen der Gemeinderäthe zu Scharrel, Rams¬
loh und Strücklingen, betr. Anlegung einer Chaussee
von Friesoythe durch Cagterland zum Anschluß an
die Oldenburg-Leerer Eisenbahn. (An denselben Aus¬
schuß.)

5) Desgleichen der Eingesessenen der Baucrschaflen Nut¬
teln, Stapclfeld, Warnstedt, Elsten und Sevelten,
betr. Verpachtung der Jagd im sog. Nutteler Fuhrcn-
kamp. (An den Petitionsausschuß.)

6) Schreiben GroßherzoglichenStaatsministeriums, betr.
Verkauf von Landstreifen und Wasserflächen zu beiden
Seiten der Hunte, von der Stadt Oldenburg ab¬
wärts bis zur Mündung in die Weser. (An den
Finanzausschuß)

7) Desgleichen, betr. das Inventar der zur Oldenburg-
Bremer Eisenbahn gehörigen Grundstücke und Ge¬
bäude. (aä aota.)

8) Desgleichen, betr. Nachtrag zum Voranschläge der an
Se . Königs. Hoheit den Großherzog cedirten vormals
Holsteinischen Gebietsthcile Pro 1870/72. (An den
Finanzausschuß)

9) Petition der Gemeinde Langwarden, betr. Verlegung
des Amtssitzes von Ellwürden nach Stollhamm event.
Errichtung eines Amtsgerichts zu Burhave oder Tossens.
(An den Petitionsausschuß.)

10) Desgleichen, betr. Verlegung des Wohnsitzes des Amts-
cinnehmers für den Nebenhebungsbezirk des Amts
Stollhamm nach Burhave oder Tossens. (An den¬
selben Ausschuß.) ,

11) Desgleichen vieler Müller im Herzogthum Oldenburg,
betr. Abschaffung der Mühlen-Recognition. (An den
Finanzausschuß.

12) Desgleichen des G. W. Lemmc  in Varel, betr.
a. Wegfall der Mühlen- rc. Recognition. (An den.

Finazausschuß.)
d. Theilung geschlossener Stellen und Revision der

Forst- und Jagdgesetze. (An den Petitionsausschuß.)
Tagesordnung:

I. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.
den Ausbau des Eisenbahnnetzes im Herzogthum
Oldenburg.

Zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs lagen folgende
Anträge vor:

Der Landtag wolle beschließen, im Art. l werde
statt der Worte: »bis zur Landesgrenze bei Quaken¬
brück" gesetzt: „in südlicher Richtung bis zur Landes¬
grenze." Antragsteller: Russell.

Landtag wolle beschließen, dem Artikel1 des Ge¬

setzentwurfs, betr. den Ausbau des Eisenbahnnetzes
des Herzogrhums Oldenburg, seine Zustimmung zu
ertheilen unter der Bedingung, daß, falls eine Gabe¬
lung zwischen Elsfleth-Quakenbrück in Frage komme,
diese nur von Elsfleth auf Oldenburg und Hude aus-
gebaut werde. Antragsteller: Hoher.

Landtag wolle beschließen, in dem Artikel 1 des
Gesetzentwurfs, betr. den Ausbau des Eisenbahnnetzes
im Herzogthum Oldenburg, nach den Worten: „durch
eine Eisenbahn von Oldenburg" einzuschalten: »in
direktester Linie." Antragsteller: Pro pp ing.

Diese Anträge fanden ausreichende Unterstützung. —
Außerdem hatte noch der Abgeordnete Propping  folgenden
Antrag gestellt:

Landtag wolle beschließen, Kroßherzogliche Staatö¬
regierung zu ersuchen, dahin zu wirken, daß die so¬
genannte Südbahn. möge sic von Seiten des Staates
oder einer Privatgesellschaft erbaut werden, möglichst
in gerader Richtung direct auf Oldenburg zugeführt
werde.

Der Antrag war unterstützt durch: Oldejohauns,
Hoher , St rodthoff , Ramien , Millers.

Motiv.
Die Stadt Oldenburg ist als Zwischenhandelsplatzso¬

wohl für die Weserhäfen, als für das ganze Land von Be¬
deutung.

Präsident HullmaNtN Der letzterwähnte Antrag des
Abgeordneten Propping  könnte als selbständiger Antrag
aufgefaßt werden. Bisher hätte der Landtag aber solche auf
eine Resolution oder ein Ersuchen an die Staatsregierung
gerichteten Anträge als Verbesserungsanträge bei der ersten
Lesung eines Gesetzentwurfs unbedenklich zugelassen und so
über dieselben berathen und Beschluß gefaßt. Bei der zweiten
Lesung würden die betreffenden Anträge nicht anders zu be¬
handeln sein. Vom Antragsteller hinge' es ab, ob über den
Antrag als selbständigen Antrag oder Verbesserungsantrag
zu verhandeln wäre. Der praktische Unterschied für den
Antragsteller läge darin, daß, wenn der Antrag als selbst¬
ständiger Antrag aufgefaßt werden sollte, erst die Frage an
den Landtag zu richten wäre, ob er denselben in Betracht
ziehen wollte. Durch einfachen Beschluß könnte so der An¬
trag ohne sachliche Erörterung- abgelehnt werden. Für den
Landtag selbst wäre die Entscheidung dieser Frage von Wich¬
tigkeit, weil die Begründung des fraglichen Antrages des
Abgeordneten Propping  mit der Begründung des von
demselben Abgeordneten zur zweiten Lesung des Entwurfs
gestellten Antrages im Wesentlichen zusammenfallcn mühte.
Beide Anträge könnten in derselben Debatte verhandelt werden.
Wenn man aber den Einen der Anträge als selbstständigen
Antrag ausfassen wollte, so würde eS zu zwei Debatten über
wesentlich dieselben Punkte kommen.

Abg. Propping : Er wäre mit der Behandlung seines
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Antrages als Verbesserungsantrag einverstanden, wenn der¬
selbe erst nach der Abstimmung über den Gesetzentwurf zur
Abstimmung gebracht würde.

Präsident HnllMlttM: Seines Erachtens wäre die Ab¬
stimmung über den Antrag erst nach der Annahme des Ge¬
setzentwurfs möglich. Der Antrag zielte nicht auf eine Aen-
dcrung des Entwurfs ab, sondern hätte die Annahme des
letzteren zur Voraussetzung.

Abg. Ahlhorn : An sich hätte er nichts dagegen, daß
die Beschlußfassungüber dem Antrag nach der Entscheidung
über den Entwurf erfolgen sollte. In der bisherigen Praxis
des Landtags wäre es aber seines Wissens nicht so gehalten
worden. Bisher wäre vorher über alle Verbesserungsanträge,
wie Anträge auf ein Ersuchen abgestimmt worden und dann
über den Gesetzentwurf mit den Resultaten der vorangegan-
gencn Abstimmungen zusammen Beschluß gefaßt. Uebrigens
hätte er in diesem Fall Nichts gegen das vorgcschlagene Ver¬
fahren.

Präsident Hullnmim : Zu den nach K. 57 der Ge¬
schäftsordnungzu jeder Zeit vor dem Schluffe der Berathung
zulässigen Verbesserungsauträgenhätte man von je auch An¬
träge auf ein Ersuchen oder eine Resolution gerechnet. Im
Z. 82 der Geschäftsordnung hieße cs, daß bei der zweiten
Lesung über etwaige neue Verbesserungsanträge eine Be-
ralhung eröffnet werden könnte. Weitere Vorschriften fänden
sich im Gesetz nicht vor. Ein Präcedenzfall wäre ihm nicht
erinnerlich. Da aber kein Widerspruch zu erfolgen schiene,
auch der Abgeordnete Ahlhorn  nach seiner Erklärung nichts
dagegen hätte, würde er die Anträge, wie folgt, zur Bc-
ralhung und Abstimmung kommen lassen: zuerst den Antrag
des Abg. Russell , dann den Antrag des Abg. Propping,
der ausdrücklich zur zweiten Lesung des Entwurfs gestellt
wäre, dann den Antrag des Abg. Ho her,  schließlich den andern
Antrag des Abgeordneten Propping.

Der Antrag des Abgeordneten Russell  wurde abge-
lehnt. Der von vornherein zur zweiten Lesung gestellte An¬
trag des Abgeordneten Propping  wurde zur Debatte ver¬
stellt.

Abg. Propping : Man möchte ihm gestatten, mit ein
paar Worten seinen Antrag näher zu begründen. Der An¬
trag : in dem Art. 1 nach den Worten »durch eine Eisenbahn
Von Oldenburg" einzuschalten»in direktester Linie" bezweckte
die Anerkennung von Seiten des Landtages, daß bei der
Eisenbahnverbindung des Herzogthums mit dem Süden, mit
Westphalen das Interesse des Landes erforderte, daß Olden¬
burg direkt in diesen Verkehr hineingezogcn würde. Man
müßte ihm doch zugcben, daß es dem Oldenburger Lande,
besonders dem Butjadingerlande, Mooriem, Stcdinger- und
Münstcrland, nicht einerlei sein konnte, ob die Stadt Olden¬
burg ihre Kräfte, ihr Kapital und ihre Arbeit zur Entwicklung
des Verkehrs mit dem Süden mit einsetzte oder nicht. Es
wäre im Interesse des ganzen Landes, daß Oldenburg nicht

von der Eisenbahn umgangen, sondern durch eine direkte Ver¬
bindung mit dem Süden als wichtiger Zwischenhandelsplatz
anerkannt würde.

Er wollte bemerken, daß dieselben Motive für den
Hoyerschen  Antrag sprächen, welchen er selbst den Vorzug
Vor dem von ihm gestellten Antrag gäbe. Darum bäte er,
denH oy erschen  Antrag vor seincmzur Abstimmang zu dringen,
damit er den letzteren, für den Fall, daß der erstgenannte
angenommen würde, zurückziehcn könnte.

Beide Anträge würden die Staatsregierung für den Fall
eines Abkommens mit einer Privatgesellschaft nicht binden,
indem sie nur Zusatzanträgc zum Gesetzentwurf wären, welcher
sich lediglich auf den Bau von Staatseisenbahnen bezöge..

Für den Fall der Annahme des einen oder anderen
Antrages und nach Annahme des Gesetzentwurfs würde er
seinen zweiten Antrag dahin modificiren, daß die Worte »möge
sie von Seiten des Staates oder« wegftelen und es statt
dessen hieße »falls sie von einer Privatgesellschaft gebaut
werde."

Minister Volk Berg : Er hätte sich bereits bei der am
15. d. Mts . stattgefundenen ersten Verhandlung dieses Gegen¬
standes, was das Princip deS ersten Proppingschen  Antrages
anlangte, d.ahin ausgesprochen, daß die Staatsregicrung nicht
darauf eingehen könnte, sich an eine bestimmte Richtung zu
binden. Den Antrag des Abg. P r opp ing angehend, wollte
er darauf aufmerksam machen, daß durch Annahme desselben
die Staatsregierung gcnöthigt sein würde, zur Bestimmung
der Linie der Südbahn ein Lineal auf die Landkarte zwischen
Oldenburg und Quakenbrück zu legen. Der Antrag ließe nur
diese Möglichkeit offen. Wenn der Landtag nicht für das
Zweckmäßigste hielte, eine Eisenbahnlinie unter Berücksichtigung
aller Verhältnisse zu projektiren, möchte er sich für den An¬
trag des Abg. Propping  entscheiden, im entgegensetzten
Falle demselben aber nicht bcitreten.

Was den zweiten Antrag deS Abg. Propping  an-
langte, so ginge er davon aus,  daß der Antragsteller dabei
im Auge hätte, daß die Staatsregierung die Eisenbahnlinie
von der Stadt Oldenburg zur LandeSgrenze unter Berücksichti¬
gung aller in Betracht kommenden Verhältnisse bestimmen
sollte. Daß Abkürzungen der Linie nach den Weserhäfen nicht
etwa ausgeschlossen werden sollten, hätte der Landtag bereits
durch Annahme des von der Staatsregierung zur vertraulichen
Vorlage, betr. Verhandlungen mit der Bcrgisch- Märkischen
Gesellschaft, gestellten Antrages erklärt. Dieser Antrag hätte
nämlich ein Projekt auf eine direktere Verbindung der Süd-
bahn mit den Weserhäfen mit im Auge gehabt, — Die Auf¬
gabe deS Landtages könnte es überhaupt nur sein, die'End¬
punkte einer Eisenbahn zu bestimmen, nicht aber über die
Spceiallinie Beschluß zu fassen.

Abg. Propping : Der in seinem Antrag gebrauchte
Ausdruck»in direktester Linie« zielte keineswegs darauf ab,
daß mit einem Lineal auf der Landkarte die Linie der Dahn
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angegeben und dieselbe so ausgebaut werden sollte. Der
Antrag Ware so zu verstehen, daß er auf die Wahl der mög¬
lichst geraden und direkten Linie unter Berücksichtigung aller
Terrain- und Verkehrsvcrhältnisse, namentlich aber einer Linie
ohne Gabelung gerichtet wäre.

Der Antrag des Abg. Hoher  wurde abgelehnt, ebenso
beide Anträge des Abg. Propping.

Dann wurde der ganze Gesetzentwurf in der Gestalt,
in welcher er aus der ersten Lesung hervorgegangen war, zur
Abstimmung gebracht und, nachdem der Abg. Ahlhorn  ge¬
beten hatte, die Zahl der für und Wider denselben Stimmenden
zu konstatiren, mit 24 gegen7 Stimmen angenommen.

II. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für
das Herzogthum Oldenburg , betr . die Zwangs¬
arbeitsanstalt zu Vechta.

Berichterstatter Abg. SchoNMNlN Wie die Landtags¬
mitglieder aus dem Schlußantrag des Ausschusses ersähen,
beantragte dieser den Gesetzentwurf, wie er aus der ersten
Lesung hervorgegange» wäre, mit den bei der Zusammenstellung
vorgcnommenen redaktionellen Aenderungen anznnehmen. Diese
redaktionellen Aenderungen wären folgende: Im Art. 8 wäre
am Schluß eingcfügt worden »zur Aufnahme des Pupillen
oder Kuranden", damit deutlich hervorgehoven würde, daß
nicht auch dort, wo es sich um Personen, welche unter väter¬
licher Gewalt stehen, handelte, die vormundschaftliche Genehmi¬
gung erfordert würde. — Ferner hätte im Art. 14 nach
Streichung zweier Artikel picht Art. 17, sondern Art. 15
gesetzt werden müssen.

Sonstige redaktionelle Aenderungen von Erheblichkeit
lägen nicht vor. Anträge hätte der Ausschuß auch wegen der
vorgenommenen Aenderungen nicht gestellt, weil dieselben ihm
selbstverständlich vorgekommen wäre».

Bon Seiten der Staatsregierung war beantragt:
Im Art- 4 Ziff. 1 werde statt „wenn sie —

Aergerniß erregen" gesetzt: „welche— Aergerniß er¬
regt haben."

Reg.-Kommissär Steche: Er wollte nur ein paar Worte
zu dem Antrag sprechen. Die Landtagsmitglicder hätten be¬
reits gesehen, daß cö sich um eine lediglich redaktionelle Aen-
derung handelte. Der Antrag wollte nur dieselbe Fassung,
die sich in den folgenden Ziffern vorfönde, auch in die Ziffer1
rinführen.

Berichterstatter Abg. SchoMMM erklärte, daß der Aus¬
schuß Nichts gegen die Abänderung einzuwenden hätte.

Der Antrag wurde angenommen.
Ferner beantragte die Staaatsregierung:

Wiederherstellung des in erster Lesung abgelehnten
Abs. 2 des Art. 8 (jetzt7), jedoch unter folgender
Aenderung:

Statt des letzten Satzes »der Antrag auf Re¬
vision hat keine aufschicbende Wirkung" ist zu
setzen:

Berichte. XVI. Landtag.

Der Antrag auf Revision hemmt die Voll¬
ziehung, wenn derselbe sofort nach Eröffnung
des Verweisungsbeschlusscs gestellt wird und
nicht etwa, nach dem Erachten des Staatsmi-
nisterinms, Departement des Innern , Gefahr
im Verzüge liegt oder der Verwiesene zu den
im Art. 4 dieses Gesetzes unter Ziffer3, 6 und
8 oder in den Art. 111 und 112 des Straf¬
gesetzbuchs bezeichnten Personen gehört. Die
Frist zur Begründung der Revision kann, bei
Dringlichkeit der Sache, auf zehn Tage abge¬
kürzt werden.

Reg.-Kommiffär Steche: Das bisher bestehende Gesetz
hätte die Bestimmung, daß gegen den Verweisungsbeschluß
der Regierung, jetzt des Staatsministeriums, der Antrag auf
Revision keine aufschiebendc Wirkung hätte- Der Verwiesene
könnte sofort in die Anstalt gebracht werden, wenn er auch
mit dem Berweisungsbeschlußnicht zufrieden wäre und sich
beschweren wollte. Während eines Zeitraumes von 15 Jahren
hätte diese Bestimmung zu keinerlei Unzuträglichkeiten geführt.
Allerdings wäre es vorgekommen, daß Verwiesene Rekurs ein¬
gelegt hätten; dieser Rekurs wäre aber niemals begründet
gesunden, sondern stets vom Staatsministcrium zurückgewiesen
worden. In der ersten Lesung des Gesetzentwurfs hätte der
Landtag beschlossen: dieses Verfahren sollte nicht mehr Platz
greifen, sondern die Bestimmung des Art. 15 des Gesetzes
vom 5. Dezember 1868, betreffend die Organisation des
Staatsministeriums, hier Anwendung finden. Diesem zu
Folge hätte der Antrag auf Revision gegen die Entscheidun¬
gen des einzelnen Departements an das Gcsammtministerium,
wenn nicht Gefahr im Verzüge wäre, stets aufschiebende Wir¬
kung. Die Staatsregierung trüge Bedenken, diesem Beschlüsse
des Landtags unbedingt znzustimmen. —

Er wollte kurz darstellen, wie die Sache sich in der Praxis
gestaltete. Die Mehrzahl der zu verweisenden Personen wären
Bettler, Vagabonden und von Armenwcgen unterhaltene Per¬
sonen. Dieselben müßten in der Regel zwangsweise dem
StacUsministerium vorgeführt werden, einerlei ob sie aus
Butjadingen, Münsterland oder Jeverland wären, weil sie
einer Citation in der Regel keine Folge leisteten. Wenn
nun einem solchen Jndivididuum eröffnet würde, daß es in
die Anstalt verwiesen wäre, so würde es sich häufig damit
nicht zufrieden zeigen lind aus die Frage, ob es auf Revision
antragen wollte? bejahend antworten. Nach Maßgabe des
Art. 15 könnte es sich sogar noch8 Tage lang bedenken, ob
es einen solchen Antrag stellen wollte, und hätte dann noch
3 Wochen Zeit zur Begründung desselben. Inzwischen würde
cs wieder betteln, vagabondiren oder sich sonst unnütz be¬
tragen, falls dem Nevisionsnntrage der Suspensiveffekt nicht
versagt würde. — Auch wäre in der Vorlage ja gar nicht
gesagt worden, daß der Verwiesene, welcher Revision bean¬
tragte, stets sofort in die Anstalt gebracht werden müßte.

20
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Die Staatsregierung hätte vielmehr nur beabsichtigt, unter
Umständen keinen Aufschub eintretcn zu lassen. Der 'Land¬
tag hätte diesen Standpunkt nicht gutgeheißen. Die Staats-
regicrung glaubte nun durch diese von ihm gestellten Anträge
dem Landtage entgegenkommeu zu müssen, und hoffte, daß
der Landtag auf dieselben eingehen würde.

Der Antrag bezöge sich nur auf Bettler und Vagabon-
den, ferner Ziffer3 und 6 auf von Armenwegen Unterhal¬
tene und Ziffer8 auf Kinder, welche, selbst ohne Willen, nur
in die Anstalt gebracht würden, wenn Eltern und Vormünder
zugestimmt hätten.

Abg. Schomann : Es wäre richtig, im Princip an der
ausschiebenden Wirkung des Revisionsantragesfestzuhalten.
Sonst könnte eine Persönlichkeit ohne Weiteres in die Anstalt
verwiesen werden und erst dann, wenn sie dort wäre, ver¬
handelt werden, ob man sie mit Recht dorthin gebracht oder
nicht. DaS wären exceptionelle Zustände, die beseitigt wer¬
den mühten, wenn man andere Maßregeln treffen könnte, um
den vom Regicrungskommissär geschilderten Gefahren entgegen¬
treten zu können. — Cr wäre einverstanden mit einer mög¬
lichsten Abkürzung der bis zur Entscheidung über die Revision
hingehenden Zeit. Nach dem Gesetz vom 8. December l868
betrüge die Frist zur Einbringung des Antrages auf Revision
8 Tage, die Frist zur Begründung desselben3 Wochen. Ein¬
verstanden wäre er damit, daß die Frist zur Begründung der
Revision bei Dringlichkeit der Sache auf 10 Tage abgekürzt
werden könnte. Die Gefahr ließe sich nicht verkennen, daß
Unzuträglichkeiteu entständen, wenn man verwiesene Bettler,
Vagabonden oder Personen, wie sie 8ulr 3, 6, 8 bezeichnet
würden, wieder frei laufen ließe. Es wäre aber eine zur
Verhütung ferneren Hernmvagirens solcher Verwiesenen hin¬
reichende Maßregel, dieselben bis zur Erledigung der Revision
in polizeilichem Gewahrsam zu halten. Diese Auskunft hätte
auch die Analogie der strafprocessnalistischen, Bestimmungen
für sich, denen zu Folge Leute unter Umständen in eine vor¬
läufige Haft gebracht werden könnten. Nach genommener
Rücksprache mit den juristischen Mitgliedern des Ausschusses
könnte er im Einverständniß mit diesen folgenden Antrag
stellen:

Dem Art. 7 (früher 8) des Entwurfs folgenden Zu¬
satz zu geben:

Eine gegen die Verweisung in die Zwangsar-
beitsanstalt beantragte Revision hat nur dann auf-
schiebcnde Wirkung, wenn der Antrag sofort nach
Eröffnung des Verweisungsbeschlusses gestellt wird.
Die Frist zur Begründung der Revision kann bei
Dringlichkeit der Sache auf zehn Tage abgekürzr
werden. Gehört der Verwiesene zu den im Artikel
4 dieses unter Ziffer 3 , 6 und 8 oder in den
Art. 111 und 112 des Strafgesetzbuchsbezeichnten
Personen, so kann derselbe bis zur Erledigung der

von ihm beantragten Revision in polizeilichem Ge-
, wahrsam gehalten werden.
Auf diese Weise ließe sich seines Erachtens dasselbe er¬

reichen, was der Regierungscommissär mit seinem Anträge
beabsichtigte und zugleich verführe man doch korrekter, wenn
man die betreffenden Persönlichkeiien nicht vor der Erledigung
der Revision in die Anstalt abführcn ließe. —

Die Ausnahme, welche der Antrag des Regierungscom-
missärs für den Fall machte, daß Gefahr im Verzüge läge,
brauchte in diesem Artikel nicht hervorgehoben zu werden.
Bereits der Z. 5 des Art. 15 des Gesetzes vom 5. December
1868, betr. die Organisation des Staatsministeriums, schriebe
vor, daß durch den Revisionsantragdie Vollziehunng nicht
gehemmt werden sollte, wenn die Sache nach dem Erachten
des Departements keinen Aufschub litte. —-

Der Antrag wurde ausreichend unterstützt und mit zur
Debatte verstellt.

Neg.-Kommissär Steche: Persönlich könnte er sich wohl
dem Antrag des Abgeordneten Schomann  anschließen. Da
derselbe aber erst jetzt gebracht worden wäre, hätte er keine
Gelegenheit gehabt, die Ansicht der Staatsregierung über ihn
zu erfahren. — Er wollte nur noch gegen den Abg. Schomann
bemerken, daß die sofortige Abführung in die Anstalt nicht etwas
Neues wäre, sondern gegenwärtig noch gesetzlich der Ver¬
weisungsbehörde zustande. Ferner handelte es sich auch nicht
darum, in allen Fällen die Verwiesenen sofort in die Anstalt
zu bringen; häufig würde eine Frist gestellt, binnen deren
sich Dieselben freiwillig zu stellen hätten. Es erschiene nur
wünschenswert!), daß das Staatsministerium ermächtigt
wäre, den Verweisungsbeschlusz sofort auSführen zu lassen.

Abg. Bargmann : Er wäre mit dem Anträge und den
Deduktionen des Abgeordneten Schomann  einverstanden.
Der Verdesserungsantrag desselben befriedigte praktisch alle
Gesichtspunkte, die von Seiten der Staatsregierung für ihren
Antrag geltend gemacht worden wären. Zugleich griffe er
nicht in das richtige Princip ein, daß die Vollziehung des
Verwcisnngsbeschlusses nicht eher eintreten dürfte, als bis
rechtskräftig entschieden wäre, daß derselbe gerechtfertigt wäre.

In Bezug aus das, was über Wegfall des Suspensiv¬
effekts wegen Gefahr im Verzüge gesagt wäre, hätte er zu
bemerken, daß eine Gefahr im Aufschübe der Abführung in
die Anstalt überhaupt niemals liegen könnte. Wohl könnten
die Umstände die vorläufige Festhaltung des Verwiesenen recht¬
fertigen, das könnte aber nach dem Scho mann 'schen  An¬
träge vom Ministerium verfügt werden. — Der Neg. -Kom¬
missär hätte betont, daß die in der Vorlage vorgeschlagene
Bestimmung gegenwärtig schon bestände. Wenn aber bas
jetzt Bestehende inkorrekt wäre, so müßte man auch jetzt, wo
ein neues Gesetz geschaffen werden sollte, ganz gewiß zur
Beseitigung desselben schreiten.

Abg. Schomann : Es wäre hervorgchobcn worden,
daß nach dem bisherigen Rechtszustand der Antrag auf Re-
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Vision keine aufschiebende Wirkung hätte. Er wollte darauf
Hinweisen, daß es sich nach dem alten Gesetz stets um bereits
bestrafte Personen handelte, während nach dem Gesetzentwurf
auch noch nicht Bestrafte verwiesen werden könnten. Man
müßte daher jetzt vorsichtiger sein und es mit der Abführung
in die Anstalt nicht so leicht nehmen, wie man cs früher
wohl gekonnt hätte, wo nur wiederholt bestrafte Subjekte
Verwiesen worden wären.

Der Antrag des Reg.-Kommisjärs wurde abgelehnt, der
Antrag des Abg. Scho mann  wurde angenommen.

Der Gesetzentwurf mit den in erster und zweiter Lesung
beschlossenen Aenderungen wurde angenommen.

III. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für
dasGroßherzogthum , betr . dieEichungsbehörden.

Berichterstatter Abg. Eissel: Der Ausschuß hätte zur
zweiten Lesung folgenden Antrag gestellt:

Den Z. 2 des Art. 5 wie folgt zu fassen: Alle un¬
gestempelte Maaße, Gewichte und Waagen, welche bei
Gewerbtreibeuden sich vorfinden, sind in Beschlag zu
nehmen. Gestempelte, jedoch unrichtig gewordene
Maße, Gewichte und Waagen sind gleichfalls in Be¬
schlag zu nehmen und auf Kosten des Eigenthümers
an das betreffende Eichamt einzusenden, um in Ge¬
mäßheit des ß. 81 der Eichordnung entweder berich¬
tigt oder durch Vernichtung des früheren Beglaubi¬
gungszeichens als für den Verkehr untauglich gekenn¬
zeichnet zu werden.

Es könnte nur von einer Jnbeschlagnahme und nicht
von einer Konfiskation die Rede sein,' weil es sich nur um
eine polizeiliche Maßregel handelte, Konfiskationen dagegen
nur den Strafgerichten zuständen. — Der Ungeordnete Grei¬
ft el hätte bei der ersten Lesung des Entwurfs darauf auf¬
merksam gemacht, daß derselbe eine Aenderung des Strafge¬
setzbuches nothwendig machte. Dies Ware auch richtig. Der
Ausschuß Hütte aber geglaubt, in dieser Richtung keinen An¬
trag stellen zu sollen, da im Entwurf eineS Strafgesetzbuches
für den Norddeutschen Bund bereits eine entsprechende Be¬
stimmung enthalten wäre. Das Bundcsstrafgesetz würde vor¬
aussichtlich früher in Kraft treten, als die mit dem Jahre
1872 in Kraft tretende Eichordnung.

Abg. Griipel : Seine Bedenken gegen die Fassung des
Artikels hätten durch die jetzige Umgestaltung desselben ihre
Erledigung gefunden. Er wäre damit einverstanden, daß von
einer Abänderung des geltenden Strafgesetzbuchs mit Rücksicht
auf das zu erwartende Strafgesetzbuch für den Norddeutschen
Bund abgesehen werden könnte.

Der Antrag des Ausschusses wurde angenommen, ebenso
der Gesetzentwurf mit den in erster und zweiter Lesung be¬
schlossenen Aenderungen.

IV. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für
das Großhcrzogthum , betr . die Unterstützung

der bedürftigen Familien zumDienste einberufener
Mannschaften der Reserve  re.

Hierzu lag von Seiten der Staatsrcgieriing folgender
Antrag vor:

Die Wiederherstellung des Artikel5 des Entwurfs
der Regierungsvorlage.

Derselbe wurde abgelehnt und das Gesetz so angenom¬
men, wie es aus der ersten Lesung hervorgegangen war.

V. Mündlicher Bericht desFinanzausschusses,
betr . Unterstützung zur Fortsetzung und Voll¬
endung des Grimm ' schen deutsch em Wörterbuchs.

Der Ausschuß beantragte:
Der Landtag wolle genehmigen, daß für 1870

200Thl>., für 1871/72 jährlich 100 Thlr. für die Fort¬
setzung resp. Vollendung des Grimm ' scheu  deutschen
Wörterbuchs aus der Centralkassc des Großhcrzog-
thums gezahlt werden.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn : Da sich die Vorlage in
Aller Händen befände, hätte er nur wenig hinzuzufügen. Eine
Anzahl deutscher Gelehrten hätte an den Bundeskanzler den
Antrag gestellt dahin zu wirken, daß der Norddeutsche Bund
dem Grimm 'schen  deutschen Wörterbuche Behufs seiner Fort¬
setzung und Vollendung eine durchgreifendeund nachhaltige
Unterstützung aus Staatsmitteln zuwendcte. Der Bundes¬
kanzler hätte diesen Antrag beim Bundesrathe dringend be¬
fürwortet und von dem letzteren wäre den Bundesregierungen
empfohlen worden, das Ilcbernehmen der Fortsetzung jenes
Wörrerbnchs mit Geldmitteln zu unterstützen. Da alle Bun¬
desregierungen sich zu Zuschüssen bereit erklären würden,
dürste Oldenburg nicht zurück bleiben. Hamburg und Bre¬
men hätten sich für 5 Jahre zu jährlichen Beiträgen von je
100 Thlr., Lübeck von je 50 Thlr. bereit erklärt. Die Staats-
regicrung beantragte ebenfalls für 5 Jahre einen jährlichen
Zuschuß von 100 Thlr. zu bewilligen. Durch Annahme
dieses Antrages würde man aber dem nächsten Landtage vor¬
greifen, indem man eine jährliche Ausgabe auch für Jahre
bewilligt, die über die gegenwärtige Finanzperiode hinaus¬
lägen. Dergleichen wäre zwar schon vorgekommen, besser
aber doch zu vermeiden. Der Ausschuß hätte deßhalb bean¬
tragt, die verfassungsmäßigeZustimmung zu dieser Ausgabe
nur bis zum Jahre 1872 zu ertheilcn. Der Staatsregierung
wäre es somit unbenommen, nach Ablauf dieser Zeit Vorlagen
Betreffs weiterer Zuschüsse zu machen.

Der Antrag des Ausschusses wurde augcnommdu.
VI. Mündlicher Bericht des Finanzaus¬

schusses, betr . die Petition deS Pächters Graalfs
zu Garms um Bewilligung der erforderlichen
Reparatur - bezw. V er größ cru n gs ko sten der zum
Vorwerk Nr . V. zu Garms gehörigen Scheune.

Der Antrag des Ausschusses lautete:
Der Landtag wolle über die gedachte Petition zur
Tagesordnung übergehen.

20«
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Berichterstatter Abg. Ahlhorn : Petent hätte schon
während der letzten Finanzperiode um Bewilligung der zur
Reparatur und Vergrößerung der Wirtschaftsgebäudedes
Vorwerks erforderlichen Kosten ersucht. Damals wäre der
Landtag über die Petition desselben zur Tagesordnung über¬
gegangen. Jetzt hätte er eine Petition gleichen Inhaltes ein-
gcreicht. Der Pächter beriefe sich darauf, daß ihm die Naps-
saat erfroren wäre, er deßhalb Walzen hätte säen müssen
und hiervon so viel Stroh geerntet hätte, daß er dasselbe
bei den ungenügenden Baulichkeiten nicht vor dem Verderben
hätte schützen können. Das siele aber bei jedem HauSmann
vor. — Einen Rechtsanspruch hätte Petent nicht, indem der¬
selbe nach seinem Kontrakt dergleichen Kosten selbst tragen
müßte. In jedem Frühjahr fände eine Besichtigung der Bau¬
lichkeiten durch die Bautcchniker statt; die sich dann als noth-
wendig herauSstellenden Reparaturen müßte er selbst bestreiten.
Auch die Billigkeit könnte wegen der geringen Höhe der Pacht
nicht für die Bewilligung der Kosten sprechen.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
VII. Mündlicher Bericht des Finanzausschus¬

ses , betr . die Petition des Gemeinderaths zu
Schwei wegen Chausseeanlage von Strückhausen
nach Stollhamm.

Der Ausschuszantrag lautete:
Der Landtag wolle über diese Petition zur Tagesord¬
nung übergehen.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn : Der Grund, weßhalb der
Ausschuß den Antrag gestellt hätte, bestände darin, daß bei
der jetzigen Finanzlage des Landes ein Chausseebau lediglich
auf Staatskosten nicht möglich wäre. Der Ausschuß verkennte
die Wichtigkeit der gewünschten Chaussecvcrbindung keineswegs.
Ter Gemeindcrath zu Schwei sagte aber ganz allgemein, daß
von verschiedenen Seiten Zuschüsse zugcsichert wären. Dem
Ausschüsse hätten aber derartige Anerbietungen nicht Vorgele¬
gen. Die gewünschte Chaussee wäre in einem früher dem
Landtage vorgclegtcn Chausscenetz ziemlich in erster Linie in
Aussicht genommen gewesen. Seiner Persönlichen Ansicht nach
hätte man diese Chaussee auch vielleicht eher, als die Varel-
Rodenkirchener auspauen sollen. Das wäre aber nun bei der
veränderten Lage der Finanzen vorbei. Eine spätere Vor¬
lage hätie unterschieden zwischen den zu bauenden und dem¬
nächst zu bauenden Chausseen und diese Chaussee unter den
letzteren aufgeführt. Die Chaussee von Stollhamm nach
Schwei würde sehr kostbar sein; nach einem vom Oberban-
mcister Roth aufgestellten Kostenanschlag würde sie in einer
Länge von l /̂ig Meilen 164,000 Thlr. erfordern. Dazu
würde noch die Strecke bis Strückhausen kommen, welche in
einer Länge von 1 Meile 76,000 Thlr. kosten würde. Im
Ganzen betrügen die Kosten also 240,000 Thlr. — Die
Chaussee möchte Wohl sehr wünschenswertst sein. Es wären
aber dem Ausschüsse keine bestimmte Anerbietungen vorgelegt

worden und bei der jetzigen Finanzlage könnte ein Chamjee-
bau nicht ganz aus Staatskosten unternommen werden.

Abg. Lübbe»: Es würde nicht gerechtfertigt sein, diese
Petition ohne Weiteres in den Papierkorb zu werfen. Das
ganze frühere Amt Burhave läge hinter dieser Chaussee, welches
schon, weil jetzt das Amt in Ellwürden sich befinde, benach-
thciligt wäre. Auch nach dem Obergerichtc zu Varel würden
die dortigen Bewohner auf der gewünschte» Chaussee nicht
einen so weiten Weg, wie bisher haben, wo sie erst nach ei¬
nem Umweg von 1^2^ 2 Meilen dorthin gelangten. Auch
für die Anwohneudcn würde die Chaussee von hoher Wichtig¬
keit sein. Jedenfalls würden wohl 450 Pferde gehalten von
Solchen, die unmittelbar an der C.mussee wohnen würden.
Am Besten könnte man sehen, wie wichtig diese Chaussee wäre
und welcher Verkehr sich auf derselben entwickeln würde,
daran, daß während des Sommers in Scefelderschaart so
viel Torfwagen einträfen, daß kaum durchzukommen wäre.
Aller Torf aus Schwei würde auf diesem Wege nach ganz
Butjadingerland ausgeführt und zwar gerade während der besten
Erntezeit, weil im Frühjahr, Winter und Herbst die Wege
dort gar nicht von den Torfwagen befahren werden könnten.
Der Verkehr wäre in dieser Gegend während7 Monaten des
Jahres abgeschnitten. — Die Chaussee würde auch Wohl eine
Stunde weit durch Staatsdomainen führen. Wenn sie gebaut
würde, so brauchte man den Domänenpächtcrn keine Kornbö¬
den mehr zu bauen. Er hätte auch schon mehrere Pächter
gesprochen, welche bereit wären, das Anlage Kapital mit zu verzin¬
sen. — Er hoffte, daß zwischen den drei Gemeinden Stollhamm,
Secfeld und Schwei bis' zum nächsten Landtage eine Vereinba¬
rung zu Stande kommen würde und bestimmte Anerbietungen
für den Bau der Chaussee gemacht werden würden. Zu
160,000 Thlr. wären die Kosten veranschlagt worden. Es
würden sich aber vielleicht Leute finden, die durch freiwillige
Fuhren sich bethciligten; auf diese Weise könnten bei der be¬
deutenden Entfernung von den Sielen große Ausgaben ge¬
spart werden. — Wenn Geld in der Kasse wäre, hätte
diese Chaussee, welche bereits in dem früher ausgestellten
Chausseenetz mit in erster Reihe in Aussicht genommen gewe¬
sen wäre, den größten Anspruch auf Bewilligung. Jetzt wä¬
ren manche Linien gebaut worden, die früher gar nicht in
Frage gekommen wären. Es wäre endlich Wohl einmal Zeit,
den Ausbau dieser Strecke zu unternehmen. Da bekanntlich
ein Deficit vorläge, würden die Petenten indessen Wohl kaum
mit ihrer Petition gekommen sein, wenn sie nicht mit Recht
fürchten müßten, ganz vergessen zu werden. Für die kleine¬
ren Strecken der Chaussee würden erhebliche Anerbietungen
gemacht werden, so von Schwei, ganz besonders aber auch
von Stollhamm.

In Erwägung aller dieser Umstände stellte er den
Antrag:

der Landtag wolle die Petition der Staatsregierung
zur Berücksichtigung übergeben.
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Der Antrag fand genügende Unterstützung und wurde
mit zur Debatte verstellt.

Abg. Minien : Seine Heim ach wäre hinsichtlich der
Chausseeverbindung schon seit Jahren in einer sehr unglück¬
lichen Lage. Sie wäre mit Versprechungen hingehalten wor¬
den, welche nicht zur Erfüllung gekommen wären. Als man
im Jahre 1852 angefangen hätte, das Butjadinger Chaussee¬
netz anszubanen, wäre die gewünschte Chaussee in erster Reihe
in Aussicht genommen worden. Als später die Entscheidung
anders ausgefallen wäre, hätte sich seine Heimath allerdings
gedulden müssen. Man hätte sich während der nächsten Jahre
aber doch noch große Aussichten auf die Chaussee gemacht.
Als im Jahre 1862 die Chaussee von Varel nach Roden¬
kirchen gebaut worden wäre, hätten sich die betreffenden Ge¬
meinden die größte Mühe gegeben, diese Chaussee direct über
Schwei nach Stollhamm zu bauen, aber die Staatsregierung
wäre dem entgegengetrcten aus dem Grunde, erst die Verbin¬
dung mit der Rodenkircher Chaussee hcrzustcllen, um besser
durch diese Verbindung das Material nach ferneren westlichen
Chauffeebauten hinschaffcn zu können. Auch noch später, nament¬
lich im Jahre 1866, während der Versammlung des damaligen
Landtages, wären, leider wieder vergeblich, die Bemühungen
um diese Chausscevcrbindung wieder ausgenommen worden und
auch erhebliche Anerbietungen gemacht. Er müßte bedauern,
daß die gegenwärtige Petition des Gemeinderaths zu Schwei
etwas unklar gehalten wäre und Zuschüsse zum Bau der
Chaussee nur ganz im Allgemeinen in Aussicht stellte. Er
müßte aber doch gestehen, daß ihm der Antrag des Finanz¬
ausschusses, über die Petition zur Tagesordnung üderzugehen,
als er denselben gelesen hätte, sonderbar vorgekommen wäre.
Wo es sich um eine so wichtige Chaussee handelte, wäre der
Ucbergang zur Tagesordnung durchaus nicht dadurch zu recht¬
fertigen, daß der Gemeinderath keine bestimmte Summe für
den Ban zur Verfügung gestellt hätte. Die gewünschte
Chaussee wäre keine Lokalchanssee, sie hätte eine viel größere
Bedeutung. Oldenburg hätte keine Chaussee, die so im In¬
teresse des allgemeinen Verkehrs läge. Nach der neuen Ge¬
richtsverfassung wäre das Obergcricht für das ganze Bntja-
dingerland in Varel. Alle, die dorthin müßten, machten auf
einer Strecke von 3^ Meilen von Stollhamm aus gegen¬
wärtig einen Umweg von 2 Meilen, indem die Entfernung
in gerader Linie nur 1^ Meilen betrüge. Er wollte ferner
nicht so sehr das große Interesse seiner Heimathsgemeinde
Schwei hervorheben, als das der Nachbargemeinde Seefeld.
Diese reiche Kornkammer hätte in den letzten Jahren bedeu¬
tende Nachtheile erlitten, weil sie wegen der schlechten Ver¬
kehrswege die glücklichen Konjunkturen nicht hätte mit benutzen
können. Er würde selbst einen Antrag gestellt haben, wenn
der Abg. Lüb den nicht bereits einen solchen, dem er sich an¬
schließen könnte, gestellt hätte. Erbäte, den Lüb benschen  An¬
trag cmzunehmen.

Abg. Russell: Beide Vorredner hätten auseinandergesetzt,

daß die fragliche Chaussee sehr wichtig, daß ihr Ausbau sehr
wünschenswert!) wäre. Dies würde vom Ausschuß durchaus
nicht in Zweifel gezogen; auch dieser wünschte dringend, daß
diese Strecke ausgebaut würde. Es handelte sich aber zunächst
lediglich darum, wie die Petitionen, welche, betr. Bau von
Chausseen, eingingen, behandelt werden müßten. Man müßte
ein Princip aufstellen, nach dem in Zukunft mit solchen Pe¬
titionen zu verfahren wäre. Und zwar dürften nur diejeni¬
gen Berücksichtigung finden, welche zugleich bestimmte Anerbie¬
tungen machten. Bei der jetzigen Finanzlage wären Chaus¬
seen, zu deren Baukosten nicht die Gemeinden bedeutende Zu¬
schüsse in Aussicht stellten, nicht vom Staate auszuführen.
Um die Gemeinden zu derartigen Entschlüssen zu bringen,
gäbe es nur Ein Mittel: solchen Petitionen, die keine Zu¬
sicherungen machten, keine Beachtung zn schenken, dieselben,
wie sich der Abg. Lübbe  n ausgedrückt hätte, in de» Papier¬
korb zu werfen. Derselbe Abgeordnete hätte die Befürchtung
ausgesprochen: die gewünschte Chaussee würde in Vergessenheit
kommen, wenn sic nicht der Staatsregierung zur Berücksichti¬
gung empfohlen würde. Aber die gegenwärtige Debatte würde
schon dafür sorgen, daß sie wieder zur Sprache käme. Das
beste Mittel, den Chausseebau zu fördern, wäre, daß sich die
Gemeinden entschlössen, namhafte Beiträge in Aussicht zu stel¬
len. Der Ausschuß hätte seinen Antrag stellen müssen, um
nicht ganz bas oben ausgestellte Princip zu verleugnen, um
den Chausseebau dadurch zu begünstigen, daß die Gemeinden
darauf angewiesen würden, auch mit eigenen Kräften sich des¬
selben anzunehmen. Nur diese Rücksichten hätten den Aus¬
schuß zu seinem Anträge veranlaßt. Die Wichtigkeit der vor¬
geschlagenen Chausseeverbindungwürde vom Ausschuß keines¬
wegs unterschätzt. Wenn der Abg. Ramien  darüber klagte,
daß so schöne Aussichten für seine Heimath zn Grabe getra¬
gen wären, so möchte er sich mit vielen Anderen trösten, die
auf viel bedeutendere Verkehrswege, auf Eisenbahnverbindun¬
gen, Hoffnungen gehegt hätten. Auch in seiner Gegend müßte
man, wenn es anginge, sich trösten, daß alle derartige Hoff¬
nungen an den Umständen zerschellt wären. — Er müßte den
Ausschuszantrag empfehlen. Wenn man die Gemeinden an¬
wiese, bestimmte Zuschüsse in Aussicht zu stellen, käme man
am Schnellsten an das Ziel.

Abg. Ramien : Wenn die Gemeinden seiner Gegend nicht
mit solchen Anerbietungen entgegen gekommen wären, wie sie
der Abg. Russell  verlangt , so müßte man berücksichtigen,
daß es sich hier nm eine ganz andere Chaussee handelte, als
eine gewöhnliche Lokalchanssee. Das allgemeine Interesse ver¬
liehe dieser Chaussee einen ganz andern Charakter, als einer
bloßen Lokalchanssee. Wenn man daher in seiner Heimath
auch zu Opfern bereit wäre, so könnte es doch nicht gerecht
erscheinen, wenn die dortigen Gemeinden die ganzen Kosten auf¬
bringen sollten.

Der Antrag des Abg. Lüb den wurde adgelehnt, der
Ausschußantrag angenommen.
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VIII.  Mündlicher Bericht deS Finanzaus-
ausschusses . betr. die Petition mehrerer Ein¬
gesessenen im nordwestlichen Theil Jeverlands
um Anlegung einer Chaussee von Jever nach
Carolinensiel.

Der Ausschuß beantragte:
Ter Landtag wolle die Petition der Großherzoglichen
Staatsregierung zur etwaigen Berücksichtigung über¬
geben.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn: Diese Chaussee wäre
in dem letzten Plan eines Chausseenetzes unter den demnächst
auszubaueuden aufgeführt gewesen. Die Länge betrüge l6/,<>
Meilen. Ein Kostenanschlag liege seines Wissens nicht vor,
jedoch veranschlagten die Petenten den Aufwand für diese
Strecke auf ca. 100,000 Thlr. Der Ausschuß verkennte
nicht die Wichtigkeit dieser Chaussee. Er hätte aber nur
Uebergabe zur etwaigen Berücksichtigung, nicht Empfehlung
zur geeigneten Berücksichtigung beantragen können. Die Pe¬
tenten wären nämlich allerdings mit Anerbietungen gekommen,
aber nicht in dem Maße, daß eine solche Empfehlung am
Platze schiene. Nur 8335 Thlr., also ^2  der angeblichen
Baukosten, wären sie bereit zu übernehmen. Nach dem jetzigen
Voranschläge erschiene es aber nicht thunlich, daß der Staat
sich mit mehr als i/z an Zuschüssen beim Chausseebau bc-
theiligte. Der Ausschuß wäre von dem ferneren Princip aus-
gegangen, daß ein Staatszuschuß überhaupt nur unter der
Voraussetzung gegeben werden dürfte, daß die zu erbauenden
Chausseen Gemeinde- und nicht Staats - Chausseen würden.
Die Unterhaltungskosten der Staats-Chausseen würden immer
größer und gingen nachgerade in das Unendliche. Das müßte
aufhören, sonst verschlängen die Unterhaltungskosten Alles,
was zum Neubau von Chausseen nöthig wäre.

Abg. Cammamn Der Weg von Jever nach Carolinen¬
siel wäre eine Hauptverkehrsstraße Jeverlands. Es würde
gerechtfertigt erscheinen, eine Chaussee in dieser Richtung ganz
auf Staatskosten zu bauen, wenn die erforderlichen Geldmittel
dazu da wären. Da die Petenten aber bestimmte, nicht un¬
erhebliche Anerbietungen gemacht hätten, dürsten sie auf eine
besondere Berücksichtigungihrer Wünsche rechnen.

Er stellte den Antrag, in dem Anträge des Ausschusses
das Wort „etwaigen" zu streichen.

Der Antrag des Abg. Cammann  wurde abgelehnt, der
Ausschußantrag angenommen.

IX. Mündlicher Bericht des Finanzaus¬
schusses, betr. die Petition : des Gemeinderaths
zu Steinfeld , betr. Bau einer Chaussee von
Steinfeld in der Richtung auf Diepholz.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn: Der Ausschuß hätte
geglaubt, zu diesem Gegenstand der Tagesordnungbeantragen
zu müssen, wie zu dem vorigen:

Der Landtag wolle auch diese Petition der Groß¬
herzoglichen Staatsregierungzur etwaigen Berück¬
sichtigung übergeben.

Die gewünschte Chaussee stände in dem ursprünglichen
Chausseenetz nicht, in demselben fände sich nur die Strecke von
Mühlen nach Diepholz mit 8/̂ Meilen projectirt. Während
dieser Diät hätte der Landtag bereits eine Chaussee von
Lohne aus zum Anschluß an Diepholz bewilligt. Die Pe¬
tenten hätten sich mit den Löhnern wegen der Chaussee einigen
wollen, aber eine Verständigung nicht erreicht. Sie wünschten
nunmehr einen Anschluß an die beschlossene Chaussee durch
eine zwölffüßigc Stcindahn, deren Kosten etwa 11,700 Thlr.
betragen würden. Die Gemeinde Steinfeld selbst stellte einen
Beitrag von 2108 Thlr. in Aussicht, also von noch nicht
r/g der Kosten. Dieses Anerbieten wäre dem Ausschuß nicht
genügend erschienen, daher hätte er nicht beantragt, die Pe¬
tition zur Berücksichtigungder Staatsregiernng zu empfehlen.

Seiner persönlichen Ansicht nach wäre es am Nichtigsten
gewesen, überhaupt den.alten Plan zu verfolgen und eine
Chaussee von Mühlen nach Diepholz zu bauen. Dann wäre
beiden Gemeinden geholfen gewesen. Der Umweg würde
nicht so weit gewesen sein, daß er für die eine oder die
andere Gemeinde von Bedeutung geworden wäre und dann
brauchten die dortigen Eingesessenen nicht solche Opfer zu
bringen. Es verlohnte den Versuch, noch einmal eine Ver¬
ständigung herbeizuführen. Außerdem spräche man von einem
Eisenbahnproject in dortiger Gegend. Er gäbe zwar nicht
viel auf dies Gerücht, möglich wäre es aber doch, daß der
Chaussee eine andere Richtung gegeben werden müßte.

Reg. -Commissär Steche: Er hätte nicht die Absicht,
den Ausschußantrag zu bekämpfen, er wollte nur Einiges zur
rhatsächlichen Aufklärung des Sachverhaltesbeibringen. Seit
einer Reihe von Jahren pctitionirtcn die Gemeinden Stein¬
feld und Lohne um Herstellung einer Chausseeverbindungnach
Diepholz. Vergeblich hätte man aber versucht, ein Einver-
ständniß der Gemeinden über die Richtung dieser Chaussee
zu erreichen. Steinfeld bliebe dabei, daß es an einer Ab¬
zweigung nördlich von Mühlen kein Interesse hätte; die Löhner
wären dagegen der Ansicht, daß ihnen nur durch eine Chaussee
von Südlohne ab nach Diepholz geholfen wäre. Nur für
eine solche Chaussee wollten die Letzteren einen Beitrag geben,
die Strinfelder hätten sich überhaupt zu keinen Anerbietungen
verstehen wollen, wenn die Abzweigung nicht in ihrem Sinn
vorgenommcn würde und auch im Fall einer ihnen günstigen
Entscheidung hätten sie nur einen geringen Zuschuß in Aus¬
sicht gestellt. Seitdem die Richtung der Paris -Hamburger
Bahn festgestellt worden und fest stände, daß bei Diepholz
ein Bahnhof angelegt würde, hätte die Gemeinde Lohne ihre
Anerbietungen wiederholt, die Steinfelder hätten sich nicht ge¬
rührt, doch hielten die Ersteren an der Bedingung fest, daß
die zu erbauende Chaussee nicht südlicher als Südlohne sich
abzweigen dürfte. Mühlen läge aber noch weiter nach Süden.
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Nach dem Kostenanschlag wäre die Richtnng über Südlohne
die günstigste, über Mühlen würde der Bau der Chaussee
thenrer werden wegen der in den dortigen Bergen sich er¬
gebenden Terrainschwierigkeiten. Da Steinfeld erklärt hätte,
für die nördlichere Chaussee kein Opfer bringen zu wollen,
hätte inan nicht weiter verhandelt, sondern sich zum Ausbau
der Lohne-Dicpholzer Strecke entschlossen.

Abg. Russell: Hier handelte es sich um eine Zuweg-
Chanssee nach der Eisenbahnstation Diepholz, um eine Chaussee
nicht nur für Steinfeld, sondern für das ganze Hinterland,
namentlich für Holldorf, auf welcher man aus dem geradesten
Wege die Eisenbahn erreichen könnte. Wenn man mit dem
Abg. Ahlhorn  aus der Mitte, von Mühlen aus abzweigen
wollte, so würden sowohl die Löhner, als die Holldorfer
große Umwege zu machen haben. Im Interesse der Gemeinde
Lohne läge cs, möglichst bald die Eisenbahn erreichen zu
können, um die dortigen Fabrikate billig aus- und Taback
und anderes Rohmaterial billig einführen zu können. Er
hätte gewünscht, daß die Petition zu besonderer Berücksichtigung
empfohlen werden könnte. DaS einmal acceptirte Princip
stände dem aber entgegen. Die dortigen Aemter würden
durch den Ausbau der Quakenbrücker und der Paris - Ham¬
burger Bahn zwischen zwei Stühle in die Asche gesetzt, das
wäre gewiß keine angenehme Situation. Ihre Hoffnung
ginge dahin, wenigstens auf direkten Zuwegen bald die
Eisenbahn erreichen zu können. — Die gewünschte Chaussee
kostete nicht in die Hunderttausend? von Thalcrn. Er hoffte,
die Staatsregierung würde Veranlassung nehmen, die Sache
weiter zu verhandeln. Wahrscheinlich würde die Gemeinde
Steinfeld sich zu größeren Zuschüssen verstehen, auch die anderen
Gemeinden, denen durch die Chaussee, auf welcher sie große
Umwege vermeiden könnten, gedient sein würde, würden sich
Wohl bethciligen. — Es wäre stets richtiger, einen Verkehrs¬
weg mit den möglichst geringen Kosten auf gerader Linie her¬
zustellen, als theurer auf Umwegen. Vielfach freilich würde
hiergegen gefehlt. Er hoffte, daß die Staatsregierung nicht
den Ahlhorn ' schen  Plan ausnehmen würde, der ja bereits
früher gewissermaßen bei Seite gelegt worden wäre. Durch
den Chansseebau direkt auf Lohne würden auch die Stein¬
felder der Erfüllung ihrer Wünsche näher kommen. Da¬
durch, daß sie für die andere Linie keine größeren Aner¬
bietungen gemacht hätten, hätten sie dokumentirt, daß dieselbe
für sie von geringem Interesse wäre.

Neg. -Commissär Steche: Die Aeußcrungen des Vor¬
ordners veranlaßtcn ihn zu folgender Mittheilnng. Die
Staatsregierung, an welche eine Petition desselben Inhaltes,
wie an den Landtag, von der Gemeinde Steinfeld gerichtet
worden wäre, hätte das Amt beauftragt, den Petenten zu
eröffnen, daß, nachdem der Bau einer Staatschausfee von
Südlohne ab beschlossen wäre, nicht die Absicht bestände, auf
Staatskosten die gewünschte Chaussee zu bauen, daß die
Staatsregierung aber bereit wäre, einen Zuschuß beim Land¬

tage zu beantragen, wenn die Gemeinde die Chaussee im
Uebrigen auf eigene Kosten anlegen wollte. Die Staats¬
regierung seihe darauf bezüglichen Anträgen entgegen.

Abg. Ahlhorn : Er kennte Steinfeld persönlich und
speciell. Es wäre eine arme Gemeinde. Er möchte es der
Staatsregierung anheimgeben, wenn Steinfeld mit nur etwas
größeren Anerbietungen käme, von dem Princip abzugehen
und dieser Gemeinde ihrer Arniuth wegen einen größeren Zu¬
schuß zu gewahren, als reicheren Gemeinden. Uebrigens wäre
die dortige Gegend reich an zum Chausseebau brauchbaren
Steinen. Die Steinfelder möchten sich entschließen selbst die
nöthigen Chausseestcine zu mäßigem Preise anzuschaffen und
zuzuführen. Der Landtag müßte korrekt verfahren und die
Petitionen danach behandeln, wie sie gestellt wurden, die
Staatsregierung könnte aber die Angelegenheit weiter verfol¬
gen und sehen, was sich in derselben thun ließe.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
X. Mü üblicher Bericht des Finanzausschus¬

ses , bctr . die Petition mehrerer Grundbesitzer
zu Neuenfelde , bctr . Bau einer Chaussee von
Neuenfelde bis zur Chaussee auf der Nordmoo rer
H ellmer.

Der Ausschuß beantragte:
Der Landtag wolle diese Petition der Großherzog¬
lichen Staatsregierung zur geeigneten Berücksichtigung
empfehlen.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn : Diese Chaussee' wäre
nicht in dem früher ausgestellten Chausseenetz enthalten ge¬
wesen. Sie könnte auch erst in Frage kommen, seitdem vor
einigen Jahren ein neuer Verbindungsweg durch die dortigen
Krongutsländereien gelegt worden wäre. Die Baukosten
würden auf 17,000 Thlr. veranschlagt; die Petenten bäten
um einen Zuschuß von 3800 Thlr.; dies wäre der fünfte
Theil der ganzen Kosten. Weitere Ausgaben sollten dem Staat
durch diese Chaussee nicht erwachsen, da dieselbe Gcmeinde-
chaussee werden sollte. Diese großen Anerbietungen hätten den
Ausschuß veranlaßt, nicht nur Uedergabe, sondern auch Empfeh¬
lung zur Berücksichtigung zu beantragen. Freilich wäre eine
Chaussee für die dortigen Liegenschaften, welche aus Grün¬
ländereien beständen, weniger wichtig, als für manche andere
Gegenden, so für das Butenland mit seinen Pflugländereien.
Wenn eine Chaussee aber auch hier nicht so nothwendig wäre,
wie in manchen anderen Orten, so müßte die Rücksicht auf
die erheblichen Anerbietungen doch den Ausschlag geben. Bil¬
liger könnte das Land nicht zu Chausseen kommen, als wenn
allen Denjenigen, welche hinreichende Beiträge zum Bau von
Chausseen in Aussicht stellten,  so weit nur möglich durch
Staatszuschüsse geholfen würde.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
XI. MündlichcrBericht des Finanzausschus¬

ses über die Petitionen des Magistrats zu Del-
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men Horst, des Gemeinderaths zu Hatten und des
Gemeideraths zu Ganderkesee , betr . Zuschuß aus
der Landeskasse zu der Vergütung für Verpfle¬
gung einquartierter Soldaten.

Der Ausschuß stellte den Antrag:
Der Landtag wolle die Petitionen der Staatsregierung
zur etwaigen Berücksichtigung übergeben.

Berichterstatter Abg. Russell: Dem Ausschüsse hätten
drei Petitionen aus den Gemeinden Delmenhorst, Ganderke-
sce und Hatten Vorgelegen, welchen dieselbe Tendenz zu Grunde
läge, nämlich einen Zuschuß zu der Vergütung für Verpfle¬
gung einquartierter Truppen bewilligt zu erhalten. Der Ge-
mcinderath zu Ganderkesee stellte vor: daß dort besonders
häufig Mannöver abgehalten würden und die Einquartiernngs-
last ungewöhnlich schwer wäre. Die Vergütung für Verpfle¬
gung der Soldaten betrüge5 gs. 5 sw. per Kopf, für Ver¬
pflegung der Unteroffiziere6 gs. Das wäre nach jetzigen
Lebcnsmittclpreisen offenbar zu niedrig. Es müßte unbillig
erscheinen, gerade diesen Gemeinden eine solche Last aufzu-
dürden, die auf andere wenig oder gar nicht drückte. Des¬
halb wünschte die Petition entweder einen Zuschuß aus der
Staatskasse oder einen Verbindungsweg nach Gruppenbühren
im Anschluß an die Stcdinger Chaussee. — Der Gemeinde-
rath zu Hatten stellte vor, daß auch dort häufig Truppen¬
durchzüge stattfänden. Er bäte um eine Erhöhung der Ver¬
gütung auf 10 gs. per Kopf. Früher hätte dieselbe 71/2  gs.
per Kopf betragen, jetzt wäre sie herabgesetzt worden. Es
wäre hart, einzelne Gemeinden unter einem solchen besonderen
Druck leiden zu lassen. Auch der DelmenhorstcrMagistrat
wünschte einen Zuschuß zu den VerpflcgungZgeldern.

An und für sich handelte es sich hier um eine reine Mi¬
litärlast. Sache des Bundes wäre cs, diese Angelegenheit zu
beordnen. Mau könnte indessen nicht verkennen, daß die Ver¬
gütung im Verhältniß zu den gegenwärtigen Preisen viel zu
niedrig wäre. In jenen Gemeinden fänden allerdings viel
häufiger, als in den meisten anderen, Manöver statt. An¬
dererseits wären doch auch manche andere Gemeinden in glei¬
cher Weise belastet; so könnte man auch im Kloppenburgischen
über häufige Manöver und eine nicht unerhebliche Einquar¬
tierungslast klagen. Es wäre zu wünschen, daß von Seiten
deS Bundes die Verpflegungsgelder erhöht würden. Die
Staatsregierung möchte Veranlassung nehmen, die Angelegen¬
heit im Bundesrathe zur Anregung zu bringen. Vielleicht
ließe sich auf diese Weise das Gewünschte erreichen. Ob ein
Zuschuß aus der Staatskasse thunlich wäre, erschiene zweifel¬
haft, weil man nicht übersehen könnte, wie hoch derselbe zu
bemessen wäre. Die Militärlasten könnten überhaupt nicht
gleichmäßig umgelcgt werden. Müßten doch auch die Einen
dienen, während die Anderen frei kämen. Eine durchaus
gleichmäßige Verpflichtung ließe sich auf diesem Gebiet doch
nicht erzielen. Man möchte cs der Staatsregierung anheim

geben, ob Etwas im Sinne der von Petenten ausgesprochenen
Wünsche erreicht werden könnte.

Abg. Rüdebusch: Er hätte sich gefreut, daß vom Aus¬
schuß der Antrag auf Uebergabe der Petitionen an die Staats-
regieruug zur Berücksichtigung gestellt wäre. Die Militär¬
manöver pflegten in denjenigen Gegenden deS Landes abge¬
halten zu werden, welche den leichtesten Boden besäßen und
wesentlich auf den Roggenbau angewiesen wären. Diese Ge¬
genden würden durch die Manöver doppelt belastet, indem
die dortigen Einwohner zu einer Zeit, wo sich die für den
Roggenbau erforderliche Arbeit sehr häufte, von der Arbeit
zurückgehaltcn würden. Der hieraus erwachsende indirekte
Nachtheil könnte oft größer sein, als der direkte, der durch
die Beköstigung der Mannschaften zugefügt würde. Dieser
Druck lastete ausschließlich auf den fraglichen Gegenden. Die
Marschen würden Wohl immer von demselben frei bleiben,
auch Ammerland hätte über Einquartierungslasten nicht zu
klagen. Eine Abhülse des llebelstandes könnte in einem jähr¬
lichen Wechsel deS Manöverterrains gefunden werden. Ein
solcher wäre auch in Folge einer Beschwerde aus dem Amte
WildeShausen früher von der Staatsregierung verfügt wor¬
den. Es wäre zu hoffen, daß die Staatsregiernng auch jetzt
auf diese oder eine andere Weise Sorge trüge, die auf jene
Gemeinden drückende Militärlast zu erleichtern.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
XII. Mündlicher Berscht des Finanzaus¬

schusses über das Schreiben Großherzoglicher
Staatsregierung , betr . Verkauf der sogenannten
zweiten Burg wiese bei Vechta.

Berichterstatter Abg. Russell: Nach dem Schreiben der
Großherzoglichen Staatsregicrung beabsichtigte dieselbe, die
zweite Burgwiese bei Vechta zu Veräußern. Der Staatsdiener,
welchem diese Wiese in Pacht gegeben gewesen wäre, um ihm
die Haltung eines eigenen Gespannes zu dienstlichen Zwecken
zu erleichtern, hätte dieselbe, soweit sie nicht zum Durchfüttern
einer Kuh erforderlich, an Privatpersonen wieder überlassen.
Die Staatsregicrung hielte die Wiese für entbehrlich und
glaubte sie im Interesse der Staatskasse veräußern zu müssen.
Falls ein zweimaliger öffentlicher Aussatz fruchtlos geblieben
sein sollte, beabsichtigte die Staatsregierung den Verkauf
unter der Hand.

Der Ausschuß glaubte den Motiven der Vorlage beitre¬
ten zu müssen und beantragte:

Der Landtag wolle seine Zustimmung zum öffentlich
meistbietendenVerkaufe der zweiten Burgwiese bei
Vechta eveut. zum Verkaufe unter der Hand, falls
ein zweimaliger öffentlicher Aufsatz fruchtlos gewesen,
erlheilen.

Der Ausschutzantragwurde angenommen.
XIII. Mündlicher Bericht des Finanzaus¬

schusses über die Petition des Schulausschusses
der lutherischen S t a dl gemei nde der Stadt Wil-
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deshausen , betr . Bewilligung eines Zuschusses
aus der Landes kassc für die hohcreB ärger schule
da sel dst.

Der Ausschutzantrag lautete:
Der Landtag wolle über die Petition zur Tagesord-
nung übergehen.

Berichterstatter Abg. Russell: Seit 30 Jahren bestände
bereits in Wildeshauscn eine höhere Privatschule, an welcher
ein akademisch gebildeter Lehrer thätig zu sein Pflegte. In
letzter Zeit wären an dieser Schule zwei Klassen eingerichtet
worden. Der Besuch wäre aber bis jetzt nur unbedeutend
und betrüge nur ca. 20 Kinder. Da nun die Anstalt wesent¬
lich durch das Schulgeld erhalten würde, wäre dieses natür¬
lich hoch und zwar durchschnittlich 30Thlr . Der SchulachtS-
ausschuß beabsichtigte dasselbe wo möglich herunterzusetzen,
könnte dicS aber nicht ohne einen Zuschuß von 200Thlr . er¬
reichen. Er hätte sich an das Oberschulcollegium gewandt,
um zunächst der fraglichen Privatleyranstalt den Charakter
einer Kommunalschule zu verschaffen. Das Oberschulkollcgium
wäre auf die Wünsche des Ausschusses aber nicht eingegan¬
gen, weil derselbe die Absicht hätte, die Schule lediglich auf
das Schulgeld zu basiren und mit dem Schulgeld die gesumm¬
ten Kosten decken wollte. Das Kollegium ginge davon aus,
daß keine Garantie für das Bestehen der Schule gegeben
wäre, wenn nicht die Existenz des Lehrers durch die Kommune
gesichert würde. Bisher hätte der betreffende Lehrer
300 Thlr. nebst freier Wohnung und Feuerung erhallen.
Der Fortbezug dieses Gehalts wäre aber für die Zukunft un¬
sicher und von dem Zufall abhängig, ob mehr oder weniger
Schüler die Schule besuchten. Auf die wiederholte Bitte des
Schulachtsausschusses hätte das Oberschulcollegium erklärt: der
Ausschuß nähme cs mit der Erhebung der Anstalt zu einer
öffentlichen Schule zu leicht, es könnte auf seine Wünsche nicht
eingetreten werden. Der Schulachtsausschutzhätte nun zwar
den Beschluß gefaßt, daß die Privatschule zu einer öffentlichen
Schule erhoben werden sollte. Trotz dieses Beschlusses könnte
man der Lehranstalt aber nur den Charakter einer Privat¬
schule zuerkennen, weil nach dem Art. 16 des Schulgesetzes
zu der Einrichtung einer öffentlichen Schule die Zustimmung
des Obcrschulkollegiums erforderlich wäre. Wenn diese Be¬
hörde auf das Ersuchen des Ausschusses um die erforderliche
Zustimmung abschlägig entschieden hätte, so hätte der Aus¬
schuß sich mit einer Beschwerde an das Ministerium wenden
sollen, um dort einen endgültigen Bescheid zu erhalten. Bis
jetzt wäre die Wildeshauser Lehranstalt lediglich eine Privat¬
schule. Bisher wären aber niemals Privatschulen aus den
Staatskassen Zuschüsse zu Thcil geworden. - Wollte man der
Wildeshäuser Privatschule einen Zuschuß bewilligen, so dürf¬
ten in der That viele andere in gedrückter Lage befindliche
Privatanstaltcn mit gerechten Ansprüchen herantrcten. Solche
«-chulen existirten auch in Löningen, Dinklage und Damme
thcilweise mit zwei akademischen Lehrern und mit einem Schul-

Berichte. XVI. Landtag.

aeld, das beinahe ebenso hoch wäre, wie das der Wildes-
häuser Anstalt; das in Damme z. B. betrüge 24 Thlr.
Wenn man von dem bisher stets festgchalten.cn Grundsätze:
keine Zuschüsse an Privatschulen zu bewilligen, abgchen wollte,
so möchte man einen generellen Beschluß fassen: künftig auch
solche Schulen zu unterstützen, und zu diesem Zweck eine
Bauschsumme answersen. — Wenn der Schulachtsausschuß
zu Wildeshausen eine öffentliche Schule der Art haben wollte,
so müßte er auch zu Opfern bereit sein. Opfer hätte er
bis dahin nicht gebracht, sondern die Schulkinder alle Kosten
aufbringen lassen. So sehr sonst solche Bildungsanstalten,
die für so viele junge Leute von hoher Bedeutung wären,
im Allgemeinen begünstigt werden müßten, so hätte der Aus¬
schuß nach Lage der Sache doch nicht anderes beantragen
können, wie geschehen.

Der Abg. Nü bebusch  stellte folgende Anträge:
Nr. 1.

Der Landtag beschließe, die Petition des Schulaus¬
schusses der Stadt Wildeshausen, betreffend Bewilli¬
gung eines jährlichen Zuschusses von 200 Thlr. auS
der Landeskasse für die höhere Bürgerschule daselbst,
der Großhcrzoglichen Staatsregierung für den Fall
zur Berücksichtigung zu übergeben, daß die Schule
einer zweiklassigen höheren Lehranstalt in jeder Be¬
ziehung entspricht.

Rüdebnsch. Strodthosf . Massing.
Nr. 2.

Der Landtag beschließe, die Petition des Schulaus¬
schusses der Stadt WildcShausen, betreffend Bewilli¬
gung eines jährlichen Zuschusses von 200 Thlr. aus
der Landeskasse für die höhere Bürgerschule daselbst,
der Großherzoglichen Staatsregicrung für den Fall
zur Berücksichtigung zu übergeben, daß solche zu einer
Gemeindeschule erhoben wird.

Rüdebusch . Strodthoff . Massing.
von Hammel.

Abg. Rüdebusch: Er hätte sehr bedauert, daß der Aus¬
schuß beantragte, über die Petition zur Tagesordnung übcr-
zugehen. Nicht allein in der Stadt Wildeshausen, sondern
auch in der Umgegend wäre der Wunsch nach Aufbesserung
der Schule allgemein. Nur das hohe Schulgeld hätte bisher
einen größeren Besuch verhindert. Wenn ein Zuschuß be¬
willigt würde, so würde die Schule sich so heben, daß sie
nach einigen Jahren diese Hülfe würde entbehren und sich
selbst Helsen können. Dem Einwande gegenüber, . daß die
Schule keine Gemeindeanstalt wäre, wollte er darauf Hin¬
weisen, daß sowohl der Schulachtsausschuß, als der Gemein¬
derath sich einstimmig für die Erhebung derselben zur Ge-
meindcschule ausgesprochen hätten. Der Art. 16 des Schul¬
gesetzes machte nun allerdings die Errichtung einer öffentlichen
Schule von der Genehmigung des Oberschulcollegiums ab¬
hängig; er könnte aber nicht begreifen, auS welchem Grunde

21
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dic Genehmigung nicht erfolgt wäre. Dem einstimmigen
Beschlüsse des GemeinderathcS gegenüber erschiene ihm das
unerklärlich. Für den Fall aber, daß die Schule Privatan¬
stalt blie-be, Müßte man sich von der Bewilligung eines Zu¬
schusses durch die Erwägung nicht abhalten lassen, daß dann
noch mehr Privatschulen Anspruch auf Zuschüsse machen könn¬
ten. Wenn auch noch zehn andere solche Schulen mit der¬
artigen Wünschen hcranträten, so sollte man ihnen doch allen
helfen, um in unserem Schulwesen nur weiter zu kommen.

Er bäte seine Anträge auzunehmen.
Abg. Russell: Der Abgeordnete Rüdebusch  hätte ge¬

sagt, daß der Gemeindcrath sich einstimmig mit der Erhebung
der Schule zu einer Gcmcindcanstalt einverstanden erklärt
hätte. Nach dem Protokoll wäre aber nur einstimmig be¬
schlossen worden, daß es wünschenswerthund nützlich wäre,
wenn die Schule eine Ausbesserung erführe und derselben
200 Thlr. aus der Staatskasse als Zuschuß bewilligt wür¬
den. Zu einer solchen Erklärung hätte der Gemeinderath sich
leicht verstehen können, er hätte aber nicht beschlossen, selbst
ein Opfer zu bringen. Dom Oberschulcollegium wäre in
dessen Entscheidung hervorgehoben worden, daß man eine
Schulachtsversammlung berufen möchte, um zu konstatiren, ob
die Schulacht selbst Neigung zu Opfern für dic gewünschte
öffentliche Schule hätte. Eine solche Versammlung wäre nicht
abgehalten worden. Der Abgeordnete Rüdcb  lisch hätte
darauf hingcwiesen, daß der Schulachtsausschuß beschlossen
hätte, daß die Schule eine öffentliche Anstalt werden sollte.
Das wäre auch der Wahrheit gemäß; dadurch würde nach
dem Gesetz die Schule aber noch nicht zur öffentlichen Anstalt;
hierzu wäre noch die Genehmigung des Oberschulcollegiums
nothwendig. Dieses hätte aber das Gesuch des Ausschusses
zurückgcwiesen und zwar aus Gründen, die der Beachtung
Werth wären. Nach dem Regulativ sollten die Schüler durch
das Schulgeld die Schule erhalten; für die Wohnung des
Lehrers, die Schulgebäudeu. s. w. würde Nichts aus öffent¬
lichen Mitteln ausgeworfem Der Ausschuß hätte es sich zu
leicht gemacht, wenn er die Kosten einer Höheren Schule durch
das Schulgeld decken wollte. Wenn der Ausschuß geglaubt
hätte, daß die Entscheidung deS Obcrschulcollcgiums unrichtig
wäre, so hätte er sich mit einer Beschwerde an das Mini¬
sterium wenden müssen. Nach der bisherigen Praxis des
Landtages wäre man über Petitionen, wenn nicht der In-
stanzenzug innegehalten worden wäre, stets zur Tagesord¬
nung übergegangen. Erst hätte eine Entscheidung des Mi¬
nisteriums erwirkt werden müssen: wäre diese ungünstig aus¬
gefallen, so hätte ma» sich an den Landtag wenden können.
Durch Annahme der Anträge des Abgeordneten Rüdebusch
würde man eine Ungerechtigkeit gegen die übrigen Privat¬
schulen begehen. Was dem Einen recht wäre, wäre dem An¬
deren billig. Viele solche Schulen, an denen die Gemeinden
mit bedeutenden Zuschüssen bclheiligt wären, verdienten eher
Berücksichtigung, wie die zu WildeShausen. An einem Orte

hätte man sogar eine Actiengesellschaft errichtet. Soweit das
dortige Schulgeld, welches eine bestimmte Höhe nicht über¬
schreiten dürfte, nicht reichte, würden dic Kosten der Anstalt
von der Gesellschaft getragen. Unter der Voraussetzung,
daß die Wildeshäuser Schule Gemeindeschule würde, würde
er der Erste sein, den Zuschuß zu bewilligen, ebenso gut wie
er für die Unterstützung anderer öffentlicher Schulen sich er¬
klärt hätte. Es wäre aber keine Aussicht auf das Zutreffen
dieser Voraussetzung, wenn die Gemeinde sich nicht zu größeren
Opfern bcguemte. — Wenn es auch schwer fiele, sollte man
doch korrekt verfahren und den Ausschußantrag annehmen.

Abg. Rüdebusch: Er hätte Kunde von dem einstim-
stimmigen Beschluß des Gemeinderalhes nicht durch die An¬
lage zu der Petition, sondern durch eine privative Nachricht,
die ihm neulich zugekommen wäre. — In Bezug auf das
vom Abgeordneten Russell  über die Nothwendigkeit einer
Reklamation an das Ministerium Gesagte könnte er bemerken,
daß nach Anlage6. der Petition eine Beschwerde dem Mini¬
sterium Vorgelegen hätte. — Wenn der Landtag nicht seinen
ersten Antrag annehmen wollte, so bäte er doch seinem zwei¬
ten Anträge zuzustimmen.

Abg. Russell: Auf dic dem Abgeordneten Rüdebusch
zugegangene privative Nachricht könnte keine Rücksicht genom¬
men werden. Nur das der Petition angelegte Protokoll
dürste Beachtung beanspruchen. Zu dem Beschluß, daß ein
staatlicher Zuschuß zu einer solchen Schule wünschenswerth
wäre, würde sich Wohl jeder Gemeinderath entschließen.

Erst müßte doch die Vorbedingung für einen Beitrag aus
der Staatskasse beschafft werden: Die Erhebung der Schule
zu einer Gemeindeanstalt. Wäre dies geschehen, so könnte
auch eine Bitte mm Zuschuß am Platz erscheinen. Ehe diese
Vorbedingung cingetreten wäre, könnte man sich mit dieser
Angelegenheit nicht befassen.

Beide Anträge des Abgeordneten Nüdebusch  wurden
abgelehnt.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
Die Frist zur Stellung von Anträgen zur zweiten Le¬

sung wurde für folgende Gesetzentwürfe bis zum Schluß der
nächsten Sitzung eingesetzt: für den Entwurf, betr. Aufnahme
der Wechselproteste, für den Entwurf, betr. Aufhebung der
gesetzlichen Bestimmungen, betr. Jntercession der Frauen¬
zimmer.

Der Präsident HnllllMlM: Der Landtag ginge dem
Ende seiner Arbeiten entgegen; es wäre wünschenswerth, daß
von allen Seiten das NLihige geschähe, ihn nicht durch Rück¬
stände aufzuhalten. Schließlich hinge der richtige Schluß vom
Finanzausschuß ab, der aber seine Arbeiten ziemlich vollendet
hätte. Ihm könnten nur noch Hindernisse durch zwei andere
Ausschüsse bereitet werden, durch den mit der Jnkorporirungs-
frage beschäftigten Krongutsausschuszund durch den Quoten-
ausschuß. Der Erstere wäre mit seinen Arbeiten so weit ge¬
diehen, daß sein Bericht demnächst vorgelcgt werden könnte.
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Der Letztere hätte aber noch gar keine Anträge festgesetzt;
er wäre noch so weit mit der Lösung seiner Aufgabe zurück,
daß hierdurch der rechtzeitige Schluß des Landtags verhindert
werden könnte. Er richtete dcßhalb die Aufforderung an den
Vorsitzenden und die Mitglieder dieses Ausschusses, mit der
Förderung ihrer Arbeiten thunlichst vorzugehen. Wenn viel¬
leicht die Ansicht bestände, daß ein solches Vorgehen vor Ent¬
scheidung über die Jnkorporirungsfragenicht thunlich wäre,
so wäre dies weder rechtlich noch praktisch zutreffend. Der
Ausschuß könnte seine Anträge stellen für den Fall , daß für
oder gegen die Vorlage entschieden würde. Es erschiene hier¬
bei angemessen, Rücksicht auf den Standpunkt der großen
Mehrheit des KrongutSausschusseS zu nehmen.

Abg. Ahlhorn : Auch er wollte befürworten, daß der
Ouotenausschuß mit. seinen Arbeiten vorginge. Der Finanz¬
ausschuß könnte in die Lage kommen, nach Entscheidung der
Quotenfrage neue Anträge stellen zu müssen. In Betreff der
Jnkorporirungsfrage machte er darauf aufmerksam, daß die
Annahme der Vorlage nicht zweifelhaft erschiene.

Abg. Hoher : Als Vorsitzender des Quotenausschusses
hätte er zu bemerken, daß trotz seiner eigenen Bemühungen

bisher allerlei Hindernisse den Fortgang der Ausschußarbeiten
aufgehalten hätten. Er hätte bereits eine Ausschußfltzung an-
beraumt.

Präsident Hullmanu : Er hätte nur eine Bitte aus-
sprecheu, nickt aber sagen wollen, daß das bisherige Ver¬
fahren des Ausschusses tadelnswerlh erschiene.

Schluß der heutigen Sitzung 12stz Uhr Nachmittags.
Nächste Sitzung den 24. Februar Morgens 11 Uhr.
Tagesordnung:
1) Mündlicher Bericht des Gesehgebungsausschusses über

den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum Ol¬
denburg und das Fürstenthum Birkenfeld, betreffend
die Befreiung der Urkunden über Lombarddarlehen
von der Stempclabgabe.

2) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betreffend
die Verpachtung von Staatsländereien.

3) Bericht desselben Ausschusses über den Voranschlag
für das. Fürstenthum Birkenfeld für 1870/72.

Der Berichterstatter

Mosen.
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